
727 der Beilagen zu den Steno graphischen Pr9tokollendes Nationalrates XVI. GP . 

Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über den Bericht 1985 der Bundesregierung 
gemäß § 8 des Forschungsorganisationsgeset­
zes, BCBI. Nr. 341/1981 (111-93 der Beilagen) 

Die Bundesregierung hat gemäß § 8 des For­
schungsorganisationsgesetzes 1981 dem National­
rat bis zum 1. Mai ei,nes jeden Jahres einen umfas­
senden Bericht über die Lage und Bedürfnisse der 
Forschung in Österreich vorzulegen. 

. . 
Der Bericht der Bundesregierung enthält einen 

Überblick über die Entwicklung der Forschungspo­
litik und über Lage und Bedürfnisse der Forschung 
in Österreich. Die beigeschlossenen Berichte der 
beiden Forschungsförderungsfonds und der Res­
sorts informieren im Detail über Lage und Bedürf­
nisse der Forschung und Entwicklung in den ein­
zelnen Bereichen. 

Der vorliegende Bericht 1985 ist in folgende 
sechs Abschnitte gegliedert: 

1. Lage und Bedürfnisse der Forschung, 
2. Finanzierung von Forschung und Entwick­

lung, 
3. Durchführung und Koordinierung von For­

schung und Entwicklung, 
4. Internationale. Kooperation, 
5. Wissenschaftliches Informations- und Doku­

mentationswesen und Statistik über For­
schung und Entwicklung, 

6. Anhang. 

Stippel 

Berichterstatter 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat den gegenständlichen Bericht in seinen Sitzun­
gen am 19. Juni 1985 und am 9. Oktober 1985 in 
Verhandlung gezogen. 

Als Berichterstatter im Ausschuß fungierte Abge­
ordneter Dr. P r eiß. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. N eis s e r, 
Dr. K hol, Dr. Er mac 0 r a, Dr. H ö eh t I, Dr. 
No w 0 t n y, S eh us te r, Dipl.-Vw. Dr. S ti x, 
Dr. See I und der Ausschußobmann Dr. BI e n k 
sowie der Bundesminister für Wissenschaft und . 
Forschung Dr. Fis ehe r. 

Bei der Abstimmung hat der Ausschuß für Wis­
senschaft und Forschung einstimmig beschlossen, 
dem Nationalrat die Kenntnisnahme des Berichtes 
zu empfehlen. 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde Abge­
ordneter S t i p p e I gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Wissenschaft und Forschung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle den Bericht 1985 
der Bundesregierung gemäß § 8 des Forschungsor­
ganisationsgesetzes, BGBI. Nr. 341/1981, (111-93 
der Beilagen) samt Beilagen zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1985 10 09 

Dr. Blenk 

Obmann 
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